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Art. 29

Verfolgung und Beurteilung der in diesem
Gesetz mit Strafe bedrohten Handlungen sind Sache
der Kantone.

VIII. Abschnitt

Schlussbestimmungen

Art. 30

Der Bundesrat erlässt die erforderlichen
Ausführung^- und Verfahrensbestimmungen.

Art. 31

Der Bundesrat regelt die Koordination des
Kulturgüterschutzes mit dem Zivilschutz und der
Armee.

Art. 32

Soweit Vorbereitung und Durchführung von
Massnahmen zum Schutze der Kulturgüter Sache
des Bundes sind, werden sie dem Eidgenössischen
Departement des Innern übertragen.

Art. 33

Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes.

8. DIDACTA,
Europäische Lehrmittel messe
24.-28. Juni 1966, Basel
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In den Hallen der Schweizer

Mustermesse in Basel
öffnet vom 24.bis 28. Juni
die DIDACTA ihre Pforten.

Es handelt sich um
die 8. Europäische Lehr¬

mittelmesse, die erstmals
in der Schweiz durchgeführt

wird. Aus 17 Ländern

zeigen über 500

Firmen auf einer Fläche
von 40 000 m- das Neuste
auf dem Gebiete der
Schulung und Bildung
vom Kindergarten bis
zur Universität, um eine
bisher noch nie gesehene
Fülle von Anregungen
für die rationelle und
anregende Ausbildung
unserer Zeit zu bieten.
Eine Schau, die auch auf
dem Gebiete der
militärischen Ausbildung und
der Instruktion im
Zivilschutz wertvolle
Anregungen vermittelt.

Die
Inserate sind ein wichtiger Bestandteil unserer Zeitschrift.

Sie sind wertvolle Berater für alle Anschaffungen
im Selbst- und Zivilschutz!

Trinkwasserbereiter-fahrbar,
stationär, verlastbar-Terratomver-
fahren zur Aufbereitung ABC-
verseuchter Wässer —Zisternen-
wasseranlagen zur Entkeimung
und Entstrahlung — Filterkerzen zur
Wasserentkeimung

Trinkwasserbereiter 0920 ABC Die Gemeinde Kilchberg hat
ihre Zivilschutzorganisation mit einem solchen Gerät ausgerüstet.
In KatastrophenfäMen, auch bei A, B und C-Verschmutzungen
kann nun die Bevölkerung mit Trinkwasser versorgt werden.
Berkefeld-Trinkwasserbereiter sind in verschiedenen Armeen und
ausländischen Bevölkerungsschutzorganisationen eingesetzt.

BERKEFELD-
Notstands-
wasserversorgung
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^ BERKEFELD
Filter GmbH. CLU>fe

Vertretung für die Schweiz:

Arnold W. Korthals
8803RüschlikonZH
Telefon 051 927888
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